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Offenlegung der Anderung von Daten des Liegenschaftskatasters
nach § 14 Abs. 7 Sachsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SachsVermKatG)

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt fur Kataster und Geoinformation hat durch Abgleich von
Fernerkundungsdaten mit der amtlichen Liegenschaftskarte folgende Bestandsdaten geédndert:

Betroffene Gemarkungen

Gemarkung Neumark (7020) Aktenzeichen 157897
Gemarkung Reuth (7028) Aktenzeichen 156438
Gemarkung Schonbach (7031) Aktenzeichen 157093

Art der Anderung

Veranderung von Gebaudedaten

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt fur Kataster und Geoinformation ist nach § 2 Abs. 3 des
SachsVermKatG' fur die Fuhrung des Liegenschaftskatasters zustdndig. Der Anderung der

Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters liegen die Vorschriften des § 14 SachsVermKatG
zugrunde.

Allen Betroffenen wird die Anderung des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung bekannt
gemacht. Die Erméachtigung zur Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus
§ 14 Abs. 7 SachsVermKatG.

Nach § 14 Abs. 6 Sachsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SdchsVermKatG) aktualisieren
die unteren Vermessungsbehdrden regelmagig die Bestandsdaten nach § 10 Abs. 2 Nummer 2.

Diese Anderungen haben keine rechtlichen Auswirkungen auf den értlichen Grenzverlauf, den

Bestand des Flurstiickes im Liegenschaftskataster und den rechtlichen Zustand des Grundstlickes
im Grundbuch.

Die Information Uber die Anderung der Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters stehen

ab dem 29.09.2025 bis zum 30.10.2025
im Landratsamt Vogtlandkreis
in der Geschaftsstelle des Amtes fiir Kataster und Geoinformation,
Postplatz 5, 08523 Plauen
Montag und Freitag 9:00 - 12:00 Uhr mit Terminvereinbarung
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs. 7 Satz 5 SachsVermKatG gilt die Anderung der Daten
des Liegenschaftskatasters sieben Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als bekannt gegeben.
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Fur Ruckfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter wéahrend der Offnungszeiten gerne zur Verfiigung
(Telefon: 03741 300-2460 oder Mail: gebietstopographie@vogtlandkreis.de).
Bitte geben Sie das Aktenzeichen, die Flurstiicksnummer sowie die betreffende Gemarkung an.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktualisierung der Gebaude aus Fernerkundungsdaten die
Pflicht des Grundstickseigentimers nach § 6 Abs. 3 SachsVermKatG nicht ersetzt.

§ 6 Abs. 3 SachsVermKatG: Wurde ein Gebédude nach dem 24. Juni 1991 abgebrochen, neu errichtet, in
seinen AuBenmalien wesentlich verdndert oder die Nutzung eines Flurstiickes geédndert, hat der Eigentimer
unverziiglich, spatestens zwei Monate nach Abschluss der Mainahme, die Aufnahme des veranderten
Zustandes in das Liegenschaftskataster auf seine Kosten zu veranlassen.

Plauen, den 25.08.2025

Thomas Hennig
Landrat

! Geselz tiber das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen
(Séchsisches Vermessungs- und Katastergesetz - SdchsVermKatG) vom 29.Januar 2008 (SachsGVBI. S.
138, 148), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2024 (SachsGVBI. S. 636)
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Silke Hüller
Schreibmaschine
25.08.2025

Silke Hüller
Schreibmaschine


Offenlegung der Anderung von Daten des Liegenschaftskatasters
nach § 14 Abs. 7 Sachsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SdchsVermKatG)

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt fur Kataster und Geoinformation hat durch Abgleich von
Fernerkundungsdaten mit der amtlichen Liegenschaftskarte folgende Bestandsdaten geandert:

Betroffene Gemarkung
Gemarkung JoBnitz (6916) Aktenzeichen 157090

Art der Anderung

Veranderung von Gebaudedaten

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt fur Kataster und Geoinformation ist nach § 2 Abs. 3 des
SachsVermKatG' fur die Fiuhrung des Liegenschaftskatasters zusténdig. Der Anderung der
Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters liegen die Vorschriften des § 14 SachsVermKatG
zugrunde.

Allen Betroffenen wird die Anderung des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung bekannt
gemacht. Die Ermachtigung zur Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus
§ 14 Abs. 7 SachsVermKatG.

Nach § 14 Abs. 6 Sachsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SdchsVermKatG) aktualisieren
die unteren Vermessungsbehdorden regelmafig die Bestandsdaten nach § 10 Abs. 2 Nummer 2.

Diese Anderungen haben keine rechtlichen Auswirkungen auf den értlichen Grenzverlauf, den
Bestand des Flurstickes im Liegenschaftskataster und den rechtlichen Zustand des Grundstilickes
im Grundbuch.

Die Information tber die Anderung der Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters stehen

ab dem 29.09.2025 bis zum 30.10.2025
im Landratsamt Vogtlandkreis
in der Geschaftsstelle des Amtes fiir Kataster und Geoinformation,
Postplatz 5, 08523 Plauen
Montag und Freitag 9:00 - 12:00 Uhr mit Terminvereinbarung
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs. 7 Satz 5 SachsVermKatG gilt die Anderung der Daten
des Liegenschafiskatasters sieben Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als bekannt gegeben.

Fur Riuckfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter wahrend der Offnungszeiten gerne zur Verfiigung
(Telefon: 03741 300-2460 oder Mail: gebietstopographie@vogtlandkreis.de).
Bitte geben Sie das Aktenzeichen, die Flurstiicksnummer sowie die betreffende Gemarkung an.
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktualisierung der Geb&ude aus Fernerkundungsdaten die
Pflicht des Grundstickseigentimers nach § 6 Abs. 3 SachsVermKatG nicht ersetzt.

§ 6 Abs. 3 SdchsVermKatG: Wurde ein Geb&ude nach dem 24. Juni 1991 abgebrochen, neu errichtet, in
seinen Aullenmallen wesentlich verdndert oder die Nutzung eines Flurstiickes gedndert, hat der Eigenttimer
unverziglich, spéatestens zwei Monate nach Abschluss der Mainahme, die Aufnahme des verdnderten
Zustandes in das Liegenschaftskataster auf seine Kosten zu veranfassen.

Plauen, den 25.08.2025

Thomas Hennig

Landrat

! Gesetz dber das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen
(Sdchsisches Vermessungs- und Katastergesetz - SachsVermKatG) vom 29.Januar 2008 (SéachsGVBI. S.
138, 148), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2024 (SachsGVBI. S. 636)
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Silke Hüller
Schreibmaschine

Silke Hüller
Schreibmaschine
25.08.2025


Offenlegung der Anderung von Daten des Liegenschaftskatasters
nach § 14 Abs. 7 Sachsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SachsVermKatG)

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt fur Kataster und Geoinformation hat durch Abgleich von
Fernerkundungsdaten mit der amtlichen Liegenschaftskarte folgende Bestandsdaten geédndert:

Betroffene Gemarkungen

Gemarkung Linda (6975): Aktenzeichen 159789
Gemarkung Oberreichenau (6976): Aktenzeichen 157498
Gemarkung Wallengriin (6980): Aktenzeichen 160116

Art der Anderung

Veranderung von Gebdudedaten

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt fir Kataster und Geoinformation ist nach § 2 Abs. 3 des
SachsVermKatG' fur die Fihrung des Liegenschaftskatasters zusténdig. Der Anderung der
Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters liegen die Vorschriften des § 14 SéachsVermKatG
zugrunde.

Allen Betroffenen wird die Anderung des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung bekannt
gemacht. Die Erméchtigung zur Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus
§ 14 Abs. 7 SachsVermKatG.

Nach § 14 Abs. 6 Sachsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SachsVermKatG) aktualisieren
die unteren Vermessungsbehdrden regelméBig die Bestandsdaten nach § 10 Abs. 2 Nummer 2.

Diese Anderungen haben keine rechtlichen Auswirkungen auf den érilichen Grenzverlauf, den
Bestand des Flurstickes im Liegenschaftskataster und den rechtlichen Zustand des Grundstiickes
im Grundbuch.

Die Information Uber die Anderung der Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters stehen

ab dem 29.09.2025 bis zum 30.10.2025
im Landratsamt Vogtlandkreis
in der Geschiéftsstelle des Amtes flir Kataster und Geoinformation,
Postplatz 5, 08523 Plauen
Montag und Freitag 9:00 - 12:00 Uhr mit Terminvereinbarung
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs. 7 Satz 5 SachsVermKatG gilt die Anderung der Daten
des Liegenschaftskatasters sieben Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als bekannt gegeben.
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Fur Rickfragen stehen lhnen unsere Mitarbeiter wahrend der Offnungszeiten gerne zur Verfiigung
(Telefon: 03741 300-2460 oder Mail: gebietstopographie@vogtiandkreis.de).
Bitte geben Sie das Aktenzeichen, die Flurstiicksnummer sowie die betreffende Gemarkung an.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktualisierung der Gebdude aus Fernerkundungsdaten die
Pflicht des Grundstickseigentiimers nach § 6 Abs. 3 SachsVermKatG nicht ersetzt.

§ 6 Abs. 3 SachsVermKatG: Wurde ein Gebdude nach dem 24. Juni 1991 abgebrochen, neu errichtet, in
seinen Auflenmafien wesentlich verdndert oder die Nutzung eines Flurstiickes geéndert, hat der Eigentimer
unverziiglich, spatestens zwei Monate nach Abschluss der MaBnahme, die Aufnahme des verénderten
Zustandes in das Liegenschaftskataster auf seine Kosten zu veranlassen.

Plauen, den 25.08.2025

Thomas Hennig

NC__—
" Geselz (iber das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen
(S&chsisches Vermessungs- und Katastergesetz - SdchsVermKatG) vom 29.Januar 2008 (SdchsGVBI. S.
138, 148), zuletzt geédndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2024 (S&chsGVBI. S. 636)
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Silke Hüller
Schreibmaschine
25.08.2025


Offenlegung der Anderung von Daten des Liegenschaftskatasters
nach § 14 Abs. 7 Sachsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SachsVermKatG)

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt fir Kataster und Geoinformation hat durch Abgleich von
Fernerkundungsdaten mit der amtlichen Liegenschaftskarte folgende Bestandsdaten gedndert:

Betroffene Gemarkungen

Gemarkung Elsterberg (6969) Aktenzeichen 157921
Gemarkung Gornitz (6545) Aktenzeichen 160479
Gemarkung Hartmannsgriin (1317) Aktenzeichen 160317
Gemarkung Lauterbach (6547) Aktenzeichen 160820
Gemarkung Limbach (7014) Aktenzeichen 158756
Gemarkung Losa (7004) Aktenzeichen 158290
Gemarkung Plauen (0506) Aktenzeichen 156916

Art der Anderung

Veranderung von Gebaudedaten

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt fur Kataster und Geoinformation ist nach § 2 Abs. 3 des
SéchsVermKatG' fur die Fuhrung des Liegenschaftskatasters zusténdig. Der Anderung der
Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters liegen die Vorschriften des § 14 SachsVermKatG
zugrunde.

Allen Betroffenen wird die Anderung des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung bekannt
gemacht. Die Erméachtigung zur Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus
§ 14 Abs. 7 SachsVermKatG.

Nach § 14 Abs. 6 Sachsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SachsVermKatG) aktualisieren
die unteren Vermessungsbehérden regelmafig die Bestandsdaten nach § 10 Abs. 2 Nummer 2.

Diese Anderungen haben keine rechtlichen Auswirkungen auf den értlichen Grenzverlauf, den
Bestand des Flurstiickes im Liegenschaftskataster und den rechtlichen Zustand des Grundstiickes
im Grundbuch.

Die Information Uber die Anderung der Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters stehen

ab dem 29.09.2025 bis zum 30.10.2025
im Landratsamt Vogtlandkreis
in der Geschiftsstelle des Amtes fiir Kataster und Geoinformation,
Postplatz 5, 08523 Plauen
Montag und Freitag 9:00 - 12:00 Uhr mit Terminvereinbarung
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
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zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs. 7 Satz 5 SéchsVermKatG gilt die Anderung der Daten
des Liegenschaftskatasters sieben Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als bekannt gegeben.

Fur Ruckfragen stehen lhnen unsere Mitarbeiter wahrend der Offnungszeiten gerne zur Verfiigung
(Telefon: 03741 300-2460 oder Mail: gebietstopographie@vogtlandkreis.de).
Bitte geben Sie das Aktenzeichen, die Flursticksnummer sowie die betreffende Gemarkung an.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktualisierung der Gebdude aus Fernerkundungsdaten die
Pflicht des Grundstlickseigentimers nach § 6 Abs. 3 SdchsVermKatG nicht ersetzt.

§ 6 Abs. 3 SdchsVermKatG: Wurde ein Gebdude nach dem 24. Juni 1991 abgebrochen, neu errichtet, in
seinen Aullenmallen wesentlich veréndert oder die Nutzung eines Flurstickes gedndert, hat der Eigentimer
unverziiglich, spatestens zwei Monate nach Abschluss der MalBnahme, die Aufnahme des verdanderten
Zustandes in das Liegenschaftskataster auf seine Kosten zu veranlassen.

Plauen, den 25.08.2025

Thomas Hennig
Landrat

' Geselz Uber das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen
(Sdchsisches Vermessungs- und Katastergesetz - SéchsVermKatG) vom 29.Januar 2008 (SdchsGVBI. S.
138, 148), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2024 (S&chsGVBI. S. 636)
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Silke Hüller
Schreibmaschine
25.08.2025


Die im Amtsblatt enthaltenen Bekanntmachungen sind ohne Unterschrift glltig.
Das elektronische Amtsblatt des Vogtlandkreises kann auch in gedruckter Form im

Dienstgebéude des Landratsamtes in Plauen, Postplatz 5, Zimmer 3.1.30 eingesehen und
gegen Freiumschlag angefordert werden.

Impressum

Herausgeber: Landkreis Vogtlandkreis, Landrat Thomas Hennig, Postplatz 5, 08523 Plauen
Redaktion: Verantwortlich: Pressestelle, Postplatz 5, 08523 Plauen, Telefon: 03741
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Verantwortlich fur die amtlichen Mitteilungen des Landkreises: Der Landrat

Verantwortlich fur die Gibrigen amtlichen Mitteilungen: Leiter der publizierenden
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